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Kapitel 11 090

Kapitel Ist-Betrag Reste 2022 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2021 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

11 090 Pflege, Alter, demographische Entwicklung
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 235 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 905,76 — 483 905,76
350 000,00 — 350 000,00

133 905,76 — 133 905,76

Übrige Einnahmen

231 00 253 Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Umsetzung der Pflegeberufereform nach § 54
Pflegeberufegesetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titelgruppe 99.

734 637,95 — 734 637,95
— — —

734 637,95 — 734 637,95
Vermerke: an Titel 686 99 734 637,95

Titelgruppen

Titelgruppe 92
Zinsen und Tilgung von Darlehen für Baumaßnahmen von
Pflegeeinrichtungen

20 601 911,86 — 20 601 911,86
21 500 000,00 — 21 500 000,00

-898 088,14 — -898 088,14

153 92 235 Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 185,58 — 53 185,58
— — —

53 185,58 — 53 185,58

173 92 235 Tilgung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 548 726,28 — 20 548 726,28
21 500 000,00 — 21 500 000,00

-951 273,72 — -951 273,72

Gesamteinnahmen Kapitel 11 090. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 820 455,57 — 21 820 455,57
21 850 000,00 — 21 850 000,00

-29 544,43 — -29 544,43

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 29 544,43

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10 291 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für
Gesundheitsfachberufeprüfungen. . . . . . . . . . . . . . . .

643 500,00 — 643 500,00
650 000,00 — 650 000,00

-6 500,00 — -6 500,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 6 500,00

686 20 291 Zuschüsse an das Institut für Pflegewissenschaft an der
Universität Bielefeld (IPW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

427 250,00 — 427 250,00
450 000,00 — 450 000,00

-22 750,00 — -22 750,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 22 750,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Schulkostenpauschale Altenpflegefachkraftausbildung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Haushaltsvermerk 2 bei Titelgruppe 61.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

15 812 928,41 — 15 812 928,41
31 496 000,00 — 31 496 000,00

-15 683 071,59 — -15 683 071,59

633 60 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —
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686 60 291 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 812 928,41 — 15 812 928,41
31 496 000,00 — 31 496 000,00

-15 683 071,59 — -15 683 071,59
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 15 683 071,59

Titelgruppe 61
Landesanteil am Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberu-
fegesetz

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppen 60 und 61 sind gegenseitig deckungs-

fähig.

127 040 333,40 — 127 040 333,40
171 000 000,00 — 171 000 000,00

-43 959 666,60 — -43 959 666,60

685 61 291 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

686 61 291 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 040 333,40 — 127 040 333,40
171 000 000,00 — 171 000 000,00

-43 959 666,60 — -43 959 666,60
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 43 959 666,60

Titelgruppe 90
Landesförderung Alter und Pflege

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe
95.

2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,

wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 17.
5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel

11 033.

7 491 174,61 — 7 491 174,61
11 473 500,00 — 11 473 500,00

-3 982 325,39 — -3 982 325,39

633 90 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

686 90 291 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 491 174,61 — 7 491 174,61
11 473 500,00 — 11 473 500,00

-3 982 325,39 — -3 982 325,39
Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 3 982 325,39

893 90 291 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger. . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 91
Pflege- und Gesundheitsberufe

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe
95.

2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,

wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 17.
5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel

11 033.

65 267 756,10 — 65 267 756,10
73 881 000,00 — 73 881 000,00

-8 613 243,90 — -8 613 243,90

633 91 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

686 91 291 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 267 756,10 — 65 267 756,10
73 881 000,00 — 73 881 000,00

-8 613 243,90 — -8 613 243,90
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 613 243,90

893 91 291 Zuschüsse für investive Zwecke an freie Träger. . . . . . . — — —
— — —

— — —
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Titelgruppe 92
Interessenvertretung der Pflege, Stärkung des Ausbil-
dungssystems in der Pflege

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe
95.

2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,

wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

4. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 11 010 Titel 547 17.
5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel

11 033.

4 790 881,66 — 4 790 881,66
16 986 200,00 — 16 986 200,00

-12 195 318,34 — -12 195 318,34

633 92 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

686 92 291 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 790 881,66 — 4 790 881,66
16 986 200,00 — 16 986 200,00

-12 195 318,34 — -12 195 318,34
Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 12 195 318,34

Titelgruppe 93
Förderung von Investitionen an Pflegeschulen

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 11 042 Titelgruppe
95.

2. Aus der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,
wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).

3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
4. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
5. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei den Ausgaben im Kapitel

11 033.

7 000 000,00 — 7 000 000,00
7 000 000,00 — 7 000 000,00

— — —

633 93 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

686 93 291 Zuschüsse an sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 000,00 — 7 000 000,00
— — —

7 000 000,00 — 7 000 000,00
Vermerke: aus Titel 893 93 7 000 000,00

883 93 291 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 93 291 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . — — —
7 000 000,00 — 7 000 000,00

-7 000 000,00 — -7 000 000,00
Vermerke: an Titel 686 93 7 000 000,00
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Titelgruppe 99
Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen des Bun-
des für Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung
der Pflegeberufereform nach § 54 Pflegeberufegesetz

1. (§ 17 Abs.3 LHO).
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 00

geleistet werden.
3. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr

gedeckt sind, können bis zur Summe von 500.000 EUR vor Eingang
der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzu-
sage vorliegt.

4. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet

werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den-
selben Zweckveranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).

6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veräuße-
rungsgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgege-
ben werden.

1 878 736,00 1 634 617,76 3 513 353,76
— 2 778 715,81 2 778 715,81

1 878 736,00 -1 144 098,05 734 637,95

429 99 253 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

547 99 253 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 99 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

686 99 253 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . 1 878 736,00 1 634 617,76 3 513 353,76
— 2 778 715,81 2 778 715,81

1 878 736,00 -1 144 098,05 734 637,95
Vermerke: aus Titel 231 00 734 637,95

883 99 253 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 99 253 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 11 090. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 352 560,18 1 634 617,76 231 987 177,94
312 936 700,00 2 778 715,81 315 715 415,81

-82 584 139,82 -1 144 098,05 -83 728 237,87

Mehrausgaben —
Minderausgaben 83 728 237,87
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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